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Behorden und Metzgerschaft in Bern vor 100 Jahren.

Von Hans Morgenthaler.

4l or hundert Jahren beklagte sich die Be-
7| volkerung Berns iiber Fleischpreise,
welche nach ibhrer Meinung, mit den
Viehpreisen verglichen, iibersetzt wa-
ren. Die Klagen wurden so laut ge-
] dussert, dass sich die Behorden mit der
M (Zid| Fleischpreisfrage befassen mussten. Sie
: sad| erfassten das Problem von dem Stand-
punkte der durch sie vertretenen allgemeinen politischen
Grundsitze aus und kamen so zu einem Resultat, das sicher
-~ den Wiinschen der Bevolkerung nur zum Teil entsprach. Zu-
dem mahlten ihre Miihlen noch um ein erkleckliches lang-
samer als heutzutage.

Bis zum Umsturz aller Verhiltnisse im Jahre 1798 hatte
die Fleischtaxkommission regelméssig die Verkaufspreise der
Fleischsorten bestimmt. So wie sie dazu die Verhiltnisse des
Viehhandels im Kanton beriicksichtigte, galt die Fleischtaxe
der Hauptstadt auch als Norm auf dem Lande.

Der Uebergang rdumte auch mit dieser Einrichtung auf.
An die Stelle des bisherigen Zwangs trat die Freiheit, nicht
sowohl fiir das konsumierende Publikum, als fiir die Metzger-
schaft. Sie unterstand nicht mehr einer amtlich festgesetzten
Fleischtaxe, sondern bestimmte die Preise in der Hauptsache
nach eigenem Gutdiinken. Die stiddtische Bevélkerung da-
gegen war auf die stddtischen Metzger angewiesen, da die
Fleischeinfuhr verboten war. Das sog. ,Einschwirzen*
wurde mit Konfiskation des heimlich eingefiihrten Fleisches
geahndet. 'Auch die schon von frither her bekannte Bestim-
mung, welche in § 14 der obrigkeitlichen Verordnung iiber
den Fleischverkauf vom 29. April 1811 wieder aufgenommen
worden war, wonach &Hussere Viehbesitzer ihr Vieh, wenn
sie dafiir nicht geniigend zu losen glaubten, oder wenn es
ihnen durch gewaltsamen Zufall, wie Bldhen und dergl. be-
schidigt wurde, selbst schlachten und fei/sweise an jedermann
verkaufen durften, hatte natiirlich auf die Preise in der
Stadt so viel wie keinen Einfluss. |



Das Publikum, war zwar nicht ganz der Willkiir der
Metzgerschaft ausgeliefert. Noch im abgelaufenen Jahr-
hundert war im Reitschulhof (auf dem Platz des heutigen
Stadttheaters) eine Konkurrenz - Schaal errichtet worden.
Die neue Schaal, urspriinglich nur als zeitweiliges Droh-

mittel gedacht, spéter stindig im Betrieb, war mit 14 Bédn-

ken ausgestattet, die an nicht-burgerliche Metzger um einen
jahrlichen Zins verpachtet wurden, wihrend die alte Schaal
an der Kramgasse mit ihren 26 Bankrechten im Besitz der
burgerlichen Metzger verblieb. (Die Bezeichnung ,alte
Schaal®“ hat sich erhalten, obschon die ,neue Schaal“ lingst
verschwunden ist.) Jene nicht burgerlichen Bankbesteher
entrichteten fiir jedes zu schlachtende Stiick Vieh ein
Schlachtgeld und iibernahmen die Verpflichtung, das Fleisch
per Pfund wenigstens um einen halben Kreuzer (= 1 Vierer)
billiger abzugeben, als dies in der alten Schaal geschah.
Diese Konkurrenzanstalt wurde denn auch besonders von
den drmeren Bevolkerungskreisen als Wohltat empfunden
und reichlich beniitzt.

Trotz des niedrigeren Verkaufspreises kamen die Metz-
ger der neuen oder obern Stadt sehr wohl auf ihre Rech-
nung. Freilich wurde auch der eigentliche Zweck der Kon-
kurrenz-Schaal nur unvollkommen erreicht, indem ihre Be-
steher niemals tiefer als 1 Vierer unter die Preise der alten
Schaal hinuntergingen und die durch sie bewirkte Konkur-
renz die burgerlichen Metzger auch nicht zu einer Preis-
reduktion zu veranlassen vermochte. So stand die Stadt-
bevilkerung doch eigentlich machtlos den Preisansitzen der
Metzgerschaft gegeniiber, und da sich nach wie vor die
Fleischpreise auf dem Lande nach denen der Hauptstadt
richteten, so mussten sich auch dort die nachteiligen Folgen
iibersetzter Preise in der Stadt fiihlbar machen.

Beschwerden iiber unverhiltnismiissig hohe Fleischpreise
waren schon friiher laut ausgesprochen worden, worauf den
angesehensten hiesigen Metzgermeistern ,zwar freiind-
schaftliche, aber jedennoch kriftize Vorstellungen und
wiederholte Ermahnungen“ gemacht wurden, die aber keinen
Krfolg hatten.



Dringender wurden die Forderungen nach Herabsetzung
der Preise im Jahre 1819. Gehemmte Kiseausfuhr und all-
gemein zu erwartender Futtermangel hatten ein ganz un-
gewohnliches Fallen der Hornviehpreise veranlasst, ohne
dass die Metzgermeisterschaft ein Einsehen tat. Da beauf-
tragte am 27. Mai die Polizeikommission ihren Présidenten,
der Metzgerschaft ,,die groste Dringlichkeit zu unverziig-
licher und bedeiitender Herabsezung der Fleischtaxe dar-
zuthun® und sie aufzufordern, in kiirzester Frist eine be-
stimmte und in allen Teilen befriedigende Antwort zu geben.
Zur Begriindung sagt die Kommission, die allgemeine Klage
iiber die seit Jahren schon ganz willkiirliche Fleischtaxe
- werde von Tag zu Tag lauter, denn jedermann kenne das
ganz ungewohnliche Sinken der Viehpreise. ,,DeBen ohn-
geachtet sezen seit langem schon die hiesigen Mezgermeister
jede Riige und wohlgemeinte Ermahnungen wegen Herab-
sezung des Fleischpreises der Behorden auBer Acht und
miBbrauchen die Geduld der Polizeybehorden durch ihr da-
heriges bestindige Stillschweigen, so wie auch die Erwar-
tung des Publikums durch ungescheiite Uebergehung aller
Regeln der Billigkeit mittelst Bestimmung ihrer in gegen-
wirtigen Zeitumstinden ganz ohnverhéltniBméssig hohen
Preisen des Fleisches“. Ks sel nun an der Zeit, ,nicht
linger zuzusehen, sondern diesem schreyenden Unfuge krif-
tigst und auch fiir kiinftige Zeiten zu steiiren®, indem die
Behorden dazu durch das ganze Publikum aufgefordert
wiirden. Zum Schluss spricht sie die Drohung aus, wenn
innert der festgesetzten Frist keine geniigende Antwort ein-
treffen wiirde, so miisste sie die Metzgerschaft bei der Stadt-
verwaltung amtlich verleiden und bei derselben auf eine
bedeutende Vermehrung der Bénke in der obern Schaal be-
antragen.

,,Zu ihrem grosten Erstaunen“ sah sich aber die Polizei-
kommission in ihrer Erwartung getiduscht Die Metzger ver-
weigerten eine Herabsetzung der Preise und glaubten sich
auch ferner befugt, dieselben nach ihrem Gutdiinken zu
bestimmen. Daher sprach die Kommission in ihrem Vortrag
an die Stadtverwaltung vom 10. Juni ihre Meinung dahin



aus, dieses Betragen der Metzgerschaft diirfe nicht unge-
ahndet iibergangen werden; zu Aufrechterhaltung guter
Ordnung miisse durch die oberste Stadtbehorde ohne Verzug
eingeschritten werden. Sie schlug nun aber nicht Vermeh-
rung der Bénke in der Konkurrenzschaal vor, sondern mehr
allgemein, ,eine in die Zeit und Umstinde gerichtete neiie
Schaal-Ordnung®, und mittelst derselben die FEinsetzung
unparteiischer Schitzer, ,,damit diesem auffallenden MiB-
brauche die niothigen Schranken gesezt und das Publikum in
Riicksicht dieses so nothigen Lebensbediirfnifies einer. billi-
gen und moderaten Schazung sich zu erfreiien habe“.

Damit kam die Angelegenheit in Fluss. Auch die Re-
gierung zeigte ihr Interesse daran.

Unterm 8. Juli 1819 erinnerte die Stadtverwaltung die
Handels- und Gewerbskommission an den ihr am 6. April
des Vorjahres gewordenen Auftrag zur Berichterstattung
itber die Frage betreffs Anordnung einer (amtlichen)
Fleischtaxe und Beibehaltung oder Schliessung der obern
Schaal. Sie bat sie nun, diesen Gegenstand auch im Hin-
blick auf den Inhalt des mitkommenden Vortrags der Polizei-
kommission zu untersuchen, ,,wobey Sie Thr Augenmerk ins
besonders auf die Frage zu richten ersucht sind — ob nicht
die Erofnung einer freyen Conkurrenz zwischen der obern
und untern Schaal vermittelst Aufhebung der Vorschrift,
daB jene nur einen Vierer unter dem Tax der letztern ver-
kaufen dorfen, und vermittelst Vermehrung der Fleisch-
béinke in der erstern — das zwekmiiBigste und einfachste
Mittel wire, jeweilen einen angemefenen Fleischpreis zu
erzielen?“ Die Stadtverwaltung erwarte das Gutachten wo
moglich fiir ihre nichste Sitzung, ,ldngstens aber und un-
fehlbar in 14 Tagen, zumal auch die Regierung, da die
hiesige Fleisch-Taxe die Grundlage derjenigen fiir den Can-
ton ausmacht, auf die auffallenden jetzigen Fleischpreise
aufmerksam geworden und daherige Remedur von der Stadt-
behorde erwartet.“

Die burgerlichen Metzger der alten Schaal hatten das Ge-
such um Aufhebung der neuen Schaal gestellt. Sie fanden
in der Handels- und Gewerbskommission, welche natiirlich



in erster Linie die Interessen des burgerlichen Handwerks-
standes im Auge hatte, warme Unterstiitzung. Ihr ausfiihr-
liches Gutachten lag zwar in der néchsten Sitzung der Stadt-
verwaltung noch nicht vor; es datiert vom 6. August und
lag vom 2. September an in der Stadtkanzlei zur Einsicht-
nahme auf. KEs kam zu dem Ergebnis, die obere Schaal sei
zu schliessen und dafiir die friihere behordliche Fleisch-
schitzung wieder einzufiihren.

Nicht mit derselben Promptheit, wie sie es von den Kom-
missionen verlangten, behandelten die Herren der Stadtver-
waltung das Geschiift. Erst am 21. Februar 1820 wiesen sie
das Gutachten an die Polizeikommission mit dem Ersuchen,
ihre Ansichten und allfillige Vorschlige ,iiber diesen Gegen-
stand einzureichen. Aus einer Verfiigung dieser Kommis-
sion vom 29. Mirz ergibt sich, dass die Metzgermeister der
alten Schaal jeweilen nach dem letzten Dienstag im Monat
die Preise fiir den folgenden Monat festsetzten. Unter jenem
Dataum wurden sie aufgefordert, die Fleischpreise in Zukunft
unverziiglich dem Sekretariat der Kommission zur Publi-
kation im Wochenblatt mitzuteilen. Die Nummer 14 des
,Berner Wochenblatt vom 1. April 1820 enthielt darauf
folgende Preise, giiltig ab 3. April: Ochsenfleisch 9 Kreuzer,
Kuh- und Schaffleisch 8 Kreuzer, Kalbfleisch 7 Kreuzer.
Am 1. Juli erfolgte ein Aufschlag von je 1 Kreuzer auf Kalb-
und Schaffleisch. Die Polizeikommission nahm das Gut-
achten der Handels- und Gewerbskommission als eines ,,s0-
wohl die Mezgermeisterschaft als auch vorziiglich das Publi-
kum nahe beriihrenden Gegenstandes® mit aller Aufmerksam-
keit und Griindlichkeit in Behandlung und Erdauerung. In
Threm Vortrag an die Stadtverwaltung vom 13. Juli setzt
sie sich mit den einzelnen Punkten desselben ausfiihrlich aus-
einander und kommt zu einem gegenteiligen Schluss. Thr
Antrag geht dahin, die Schliessung der neuen Schaal mochte
nicht angenommen, sondern ihr Fortbestehen auf bisherigem
Fusse beschlossen werden.

Am 29. Juli behandelte nun die Stadtverwaltung die An-
gelegenheit. Sie ging aus von der Vorstellung der Meister-
schaft der burgerlichen Gross- und Kleinmetzger vom 20.
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April 1819, worin die Aufhebung der obern Schaal und Ein-
schrinkung des hiesigen Fleischverkaufs wie ehemals auf die
alten Schaal- und Schlachthausbidnke als formliche Ehe-
haften proponiert war. Die Griinde fiir und wider die Ge-
wihrung dieser Forderung fand sie, wie sie sich selbst aus-
driickt, in den beiden Gutachten der vorberatenden Kommis-
sionen auf eine erschopfende Weise bestens entwickelt. Nach
sorgfiiltiger Erdauerung derselben hielt sie es als in ihrer
Pflicht liegend, im vorliegenden Fall den Wunsch der Han-
dels- und Gewerbskommission, das Beste der Burgerschaft
zu befordern, dem allgemeinen Vorteil des Publikums unter-
zuordnen. Darum beschloss sie, von einer Schliessung der
obern Schaal Umgang zu nehmen. Damit fiel diese Frage
aus den Traktanden. Mit der Untersuchung der Haupt-
frage, fiir die sich die Regierung lebhaft interessierte, , wie
die hiesigen Fleischpreise, welche die Grundlage der Fleisch-
Taxen fiir den ganzen Canton ausmachen, in ein richtiges
und billiges VerhiiltniB mit den jeweiligen Vieh-Preisen zu
bringen seyen®, wurde die Polizeikommission beauftragt.

Diese Kommission liess vorerst die Metzgermeiser der
alten Schaal zur Eingabe ihrer Gedanken ersuchen, damit
sowohl sie als das Publikum nach Billigkeit beriicksichtigt
werden konnten. (Am 26. Oktober waren zwei Zuschriften
eingelangt, welche an diesem Tage in Zirkulation gesetzt
wurden.

Der Umstand, dass sich nun auch die Kantonsregierung
mit der Fleischpreisfrage befasste — der Justizrat forderte
die dariiber schon vorhandenen Akten zur Einsicht ein —
verzogerte aber die Beratungen im Schosse der stéddtischen
Polizeikommission betrichtlich. Erst am 24. Februar 1821
konnte sie ithren Vortrag an die Stadtverwaltung erstatten.
Darin sagt sie einleitend: ,,Schony seit langer Zeit ward das
BediirfniB der Auffindung irgend eines Hiilfsmittels gefiihlt,
um die Fleischpreise mit den Viehpreisen in ein genaueres
VerhiltniB zu bringen, vorziiglich seit dem durch die Revo-
lution die damals iiblich gewesene Fleischtaxation wegfiel,
und selbige von da an fast ginzlich von der Willkiir der
hiesigen Mezgermeister abhieng, da die seither offen ge-



standene neue oder obere Schaal zwar einige Conkurrenz mit
der alten oder untern Schaal erioffnete, aber dennoch dem
Bediirfnife der Zeit nicht ganz entsprach, weil die Mezger
derselben zufolg der bindenden Vorschrift ihr Fleisch zwar
einen halben Kreuzer unter dem Preis der alten Schaal ver-
kaufen, aber denselben niemals tiefer sezten, wodurch also
die Mezger der alten Schaal nicht veranlat wurden, mit
ihnen Schritt zu halten. — Nie aber war eine ernsthafte
MaaBregel nothiger als jezt, um die seit langem iiberspannten
Fleischpreise auf eint’ und anderm Wege herunter zu sezen,
da die Mezgermeisterschaft ungeacht der seit mehrern Jah-
ren schon an sie ergangenen oOftern Aufforderungen den-
selben kein Gehor gaben, und ihre Fleischpreise niemals
nach den jeweiligen Viehpreisen richteten. Daher der Un-
willen der hohen Regierung, welche durch eine solche Hart-
nikigkeit den ganzen Canton der Willkiihr einer einzigen
Classe von Handwerkern Preis gegeben sieht; daher auch
die Unzufriedenheit des Publikums, deBen Beschwerden sich
mehr und mehr duBern, denn jedermann kennt das seit
einigen Jahren wegen Futermangel, gehemmter Ausfuhr der
Kiése und andere Zeitumstinde erfolgte ganz ungewohnliche
Sinken des Preises alles Hornviehes, welches oberwihnte
VerhiltniBe in einem hohen Grade erzeugt haben und fort-
dauernd unterhalten. Es ist auch allerdings sehr auffallend,
daB in der alten Schaal das Ochsen- und Schaffleisch zu
8 Kreuzer, das Kuh- und Kalbfleisch dann zu 7 Kreuzer per
Pfund verkauft wird, wihrend dem viele Partikularen,
welche laut Gesezes iiber den Fleischverkauf von 1811 ihre
Waare wegen nicht genugsamer Losung schlachten und das
Fleisch Theilsweise verkauffen diirfen, das Pfund zu 1
Batzen (= 4 Kreuzer) bis 5 Kreuzer von beyden Sorten
losschlugen, und sich laut ihrem eigenen ZeugniB beBer da-
bey befanden, als wenn sie solches den hiesigen Mezgern
um den angebottenen Preis iiberlafien hétten; die hiufigen
Confiscationen von Fleisch, welches von auBern Mezgern ein-
geschwiirzt worden, und ebenfalls zu 1 Batzen bis 5 Kreuzer
verkauft werden sollte, beweisen ferners, daf diese, bey zwar
dfters minderer Qualitdt ungeacht des niedrigen Fleisch-



preises und der Transportkosten ihren Vortheil dabey fan-
den, und unbeschadet der 6ftern Confiscationen und BufBen
immerfort aufs Neue Versuche machen, ihr Fleisch in die
Stadt zu bringen. Endlich 148t sich auch die vom Tit. Ober-
amt Aarwangen unlidngst gemachte Schazung des Ochsen-
fleisches zu 4 Kreuzer und spéterhin zu 5 Kreuzer per
Pfund als factum anfiihren, wie dringend erforderlich eine
baldige durchgreiffende MaaBregel fiir die Stadt und mittel-
bar durch dieselbe fiir den ganzen Canton seye.

Diese wenigen Beyspiele unter hunderten, welche man
anfithren konnte, glaubte die Polizey Commission als Ein-
leitung vorausenden zu sollen, um dadurch die Nothwendig-
keit der zu ergreiffenden Hiilfsmittel auseinander zu sezen,
welche nach ihren Ansichten entweder in Wieder Einfiihrung
der Fleischtaxe, oder in Freygebung der Concurrenz be-
stehen miissen®.

Das Gutachten der Polizeikommission bildet eine griind-
liche Untersuchung der ganzen Angelegenheit. Um in der
Frage nach der Zweckmiéssigkeit einer von den Behorden
ausgehenden Fleischschatzung (F'leischtaxe) Klarheit zu er-
balten, hatte sie nicht nur die in den 1780er Jahren anléss-
lich der damaligen grossen Teuerung erschienenen Schriften
tiber den Nutzen behordlicher Fleischtaxen zu Rate gezogen,
sondern auch Umschau gehalten, wie es in den benachbarten
eidgenossischen Mitstdnden zur Ermittlung eines richtigen
Verhiéltnisses der Fleischpreise zu den jeweiligen Vieh-
preisen gehalten werde. Sie gelangt zur Ueberzeugung, dass
die Wiedereinfithrung einer amtlichen Fleischtaxe weder fiir
das Publikum niitzlich, noch den Metzgern erspriesslich
sein wiirde.

Als das einzige Mittel, welches zu dem beabsichtigten
Zwecke fiihren konne, betrachtet die Polizeikommission die
Konkurrenz. ,Eine groBe Anzahl von Verkiuffern, die
Rivalitiit derselben, und die Menge der zu Kauf feilbietenden
verschiedenen Fleischarten ldft mit Recht erwarten, daB
jeder, um Kunden an sich zu ziehen, sein Fleisch so wohl-
feil als moglich losschlagen wird; und dag auch gute Quali-
téit werde geliefert werden, scheint eben die Menge der
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Verkiuffer zu verbiirgen, welche zum Theil zur Erhaltung
von Kunden wenn eben nicht wie ihre Rivalen durch den
wohlfeilsten Preis, doch dieselben durch Lieferung schénen
und guten Fleisches zu iibertreffen suchen werden.

Unter dieser Concurrenz versteht aber die Polizey Com-
mission weder die bereits bestehende der neuen oder obern
Schaal, noch diejenige, welche durch die Verordnung iiber
den Fleischverkauf vom Jahr 1811 eingefiihrt ist, vermittelst
welcher hier in der Stadt wie im ganzen Canton jeder Be-
sizer von Vieh dasselbe wegen Mangel an geniigsamer Lo-
sung oder weil dasselbe durch einen gewaltsamen Zufall
schwer beschiddigt, oder von Klee oder andern Grasarten
aufgetrieben worden, schlachten und was er nicht zu seinem
eigenen Hausgebrauch bedarf, Theilsweise an andere ver-
kauffen darf, insofern das Fleisch gesund erfunden worden.
Diese Erlaubnif wiirde aber mehrere Concurrenz befiirdern,
wenn wie in Lausanne solches Fleisch in einem dazu beson-
ders angewiesenen Locale auch Pfundweise offentlich ver-
kauft werden diirfte, wihrend hier der Eigenthiimer das
Fleisch nur Theilsweise verkauffen darf und dazu die Kaufs-
liebhaber suchen muB.

Bey dieser Bewandtnif ist daher durchaus erforderlich,
daB als Zwangsmittel gegen unverhiltniBmaigig hohe Fleisch-
preise eine grofere Concurrenz eroffnet und jedem im Can-
ton wohnenden Vieh Eigenthiimer und Mezger die Freyheit
ertheilt werde, Fleisch in die Stadt zu bringen.“

Die Polizeikommission will diese ganz freie Konkurrenz
zwar nicht fiir alle Zeiten 6ffnen. Sie betrachtet sie bloss
als ein Hilfsmittel zur Erreichung des beabsichtigten ge-
meinniitzigen Zweckes, dessen man wieder entraten kann,
wenn die stéddtischen Mezger Gewéhr fiir eine angemessene
Preisfestsetzung bieten. Sie ,,mochte daher blo8 als eine
VorsichtsmaaBregel fiir die Zukunft, und damit jeweilen
alles gehorig eingeleitet seye und der unverziiglichen KExe-
cution keine HinterniBe im Wege stehen, wenn spiter die
Eroffnung einer freyen Concurenz auf kiirzere oder lingere
Zeit nothwendig wiirde, den Grundsatz einer solchen von
competenter Behorde ausgestellt wiBen®. Zu diesem Zwecke
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beantragt sie der Stadtverwaltung die Abfassung einer regle-
mentarischen Verordnung mit nihern Bestimmungen, unter
welchen Umstidnden und auf wie lange eine solche Konkur-
renz zu eroffnen sei, wie weit sie sich ausdehnen diirfe, was
fiir polizeiliche AufsichtsmaBregeln dabei beobachtet werden
miissen, wo der Verkauf des einzufiihrenden Fleisches statt-
finden solle usw.

Da die Verhéltnisse aber eine sofortige ernstliche Mass-
nahme erheischten, findet die Polizeikommission, es sei in-
folge Mangel an Zeit auch ohne eine solche reglementarische
Vorschrift, bloss unter Bestellung der notwendigen Aufsicht,
unverziiglich eine ganz freie Konkurrenz einzufiihren.

»Mit eimter Meinung mochte man jedoch die Mezger-
meister der alten, so wie die Mezger der neuen Schaal vor-
her noch ernstlich auffordern, die Fleischpreise innert 14
Tagen Zeit verhiltniBméiBig herunter zu sezen, da dann
nach VerfluB dieser allfilllig unbenuzt bleibenden Zeitfrist
zufolg Euer Wohlgebohren vorlduffig zu faBenden Be-
schlufes die Concurrenz sogleich auf ein Jahr lang unter
Aufsicht frey zu geben wire. Vermittelst dieses Termins
mochte man wo moglich einen so eingreiffenden Schritt der
Stadtbehorde gegen die burgerliche Mezgermeisterschaft ver-
meiden und durch diese Schonung dieselbe auf billigere Ge-
sinnungen leiten, sonst aber sich auf jeden Fall den Beweis
verschaffen, daB man vor Ergreiffung einer strengen, Mag-
regel gegen sie jedes giitliche Mittel angewandt habe, und
sie sich den dadurch erwachsenden Schaden selbst zuschrei-
ben miissen.

Mit anderer Meynung hingegen ist noch in frischem An-
gedenken, dag die Mezgermeisterschaft, — laut beyliegendem
Auftrags der Polizey Commission an Herrn Stadtpolizey-
direktor vom 27. May 1918 in Beriiksichtigung der allge-
meinen Klage iiber die seit Jahren schon ganz willkiihrliche
Fleischtaxe derselben, und daB sie deBen ungeacht jede Riige
und wohlgemeinte daherige Ermahnungen der Behorden
auBer Acht sezen, deren Geduld miBSbrauchen und die ge-
rechte Erwartung des Publikums durch ungescheute Ueber-
gehung aller Regeln der Billigkeit mittelst ihrer Bestim-



mung von ganz unverhiltniBmé&gBig hohen Fleischpreisen tdu-
schen — zu unverziiglicher und bedeutender Herabsezung
derselben aufgefordert worden; mit Verwunderung mufBte
man aber sehen, daB diese ernsthafte Mahnung so wie schon
fritherhin ohne irgend einige Folgen blieb, daB vielmehr
die Herren Mezgermeister nicht gut fanden, damals in irgend
eine Verminderung der Fleischpreise einzutreten, sondern
sich im Gegentheil befugt glaubten, solche fiirohin wie bis-
her einzig nach ihrem Gutdiinken zu bestimmen.

Bey solcher Halsstarrigkeit der Mezgermeister bei so oft
gemachten vergeblichen Versuchen, dieselben zur Billigkeit
zu weisen, glaubt man ihnen genugsame Rechnung getragen
zu haben, jede fernere Schonung gegen sie iiberfliiBig, und
es dem in seiner Erwartung schon seit Jahren getiduschten
Publikum schuldig zu seyn, nunmehr ohne irgend eine fer-
nere Zogerung einmal die freye Concurenz auf ein Jahr lang
zu eroffnen, als worauf diese Meynung unvorgreifflich an-
rathet. '

SchlieBlich glaubt die Polizey Commission, es wire zwek-
mifig, wenn nach ihrem friithern Antrag vom 10. Juny 1819
und zufolg des § 7 der oberkeitlichen Verordnung iiber den
Fleischverkauf eine neue in die Zeit und Umstinde paBende
Schaalordnung erkennt wiirde.“

Die Stadtverwaltung nahm am 12. Mérz zu diesen An-
trigen Stellung. Sie fand einmiitig, ,,daB es in ihrer Stel-
lung liege, wirksame Vorkehren zu treffen, damit die hiesige
Einwohnerschaft sich eines der ersten Lebens-BediirfniBe
wie das Fleisch in einem dem gegenwirtigen geringen Werth
des Viehes angemefenen Preise verschaffen konne, da die
Ehrende Mezger Meisterschaft ohngeacht aller freiindlichen
Aufforderungen von Seite des Polizey Departements sich be-
harrlich weigert, ihre eigene Fleisch-Taxe verhidltniBmifig
herabzusetzen, und die obere Schaal keine hinlidngliche Con-
currenz darbietet, um eine solche freywillige Taxation zu
bewirken. Was die Wiedereinfiihrung einer amtlichen
Fleischschatzung anbelangt, teilt sie die Ansicht der Polizei-
kommission, dass ein solches Mittel jetzt noch weniger als
vor 1798 anwendbar sei ,;und wegen Mangel einer sichern
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Grundlage entweder seinen Zwek verfehlen oder aber zum
Verderben des Mezger Handwerkes gereichen wiirde®. Auch
sie glaubt ,;in der Eroffnung mehrerer Concurrenz im hiesi-
gen Fleisch-Verkauf das zwekmiiBigste Mittel zu erbliken,
um jJeweilen den Umstidnden angemeBene Preise dieses
Lebensmittels zu bewirken (und) zugleich dann der Land-
wirthschaft einigen Vorschub zu thun®.

Daher erkennt die Stadtverwaltung als Grundsatz, ,,daB
denen Giiterbesizern, einstweilen fiir ein Jahr, gestattet seyn
solle, ihr eigenes Mast-Vieh in hiesiger Stadt unter gehoriger
Aufsicht schlachten und im Détail verkauffen lafien zu
konnen“. Sie trigt der Polizeikommission auf, ,unver-
schoben zu untersuchen*:

1. Welches dem Publikum anstindige Lokal zu diesem
Zweck anzuweisen und eventl. einzurichten sei.

2. Welche Einrichtungen getroffen werden miissten, da-
mit nicht nur die notwendige Polizeiaufsicht stattfinden, son-
dern auch der Verkauf erleichtert und den Fleischverkdufern
die notige Sicherheit in bezug auf geniigenden Absatz ge-
boten werden konne.

3. Ob, und allenfalls was diesen Verkdufern an Schlacht-,
Lokal- und Verkaufsgebiihren vorzuschreiben sei, damit
einerseits fiir das Interesse des Publikums gesorgt, andrer-
seits dem mit mehr Unkosten verbundenen stédtischen
Metzgerberuf billigermassen schonende Rechnung getragen
werde.

4. Ob, und unter welchen Bedingungen die Konkurrenz
auch auf das Fleisch von Kleinvieh auszudehnen sei.

5. ,,0Ob dieselbe ein bestindig offenes Mittel seyn solle,
zu jederzeit verhiltniBméBige Fleisch Preise zu erzielen,
oder aber von welchen Bestimmungen oder Criterien je-
weilen die Aufhebung oder Wieder-Ersffnung einer solchen
Concurrenz abhangen solle.“

Sie ersucht die Polizeikommission, ihr iiber diese und
allfillig andere wichtig erscheinenden Punkte ,ein wohl
durchdachtes Befinden, mit einem Projekt Reglements be-

7
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gleitet, vorzutragen, und zwar mit moglichster Beschleiini-
gung, damit die von der hohen Regierung und dem Publikum
mit Ungeduld erwartenden hierseitigen MaaBregeln iiber
diesen Gegenstand baldigst in Execution gesezt werden kon-
nen“. Von dieser Verfiigung wurde dem Justizrat am
gleichen Tage vorldufig Kenntnis gegeben

Die Polizeikommission glaubte die Herren der Stadtver-
waltung vorerst darauf aufmerksam machen zu sollen, dass
durch ein solches Vorgehen die Konkurrenz nicht nur nicht
erweitert, sondern eher beschrinkt wiirde. Denn schon bis-
her stehe nicht nur den Gutsbesitzern, sondern allen Vieh-
eigentiimern iiberhaupt der Kleinverkauf des Fleisches von
ihrem selbst gemésteten Vieh unter den uns bekannten Vor-
aussetzungen frei. ,,Allein selbst eine auf die sidmtlichen
Vieheigenthiimer ausgedehnte Freyheit wiirde nicht die ge-
wiinschte Wirkung hervorbringen, wenn nicht zugleich nach
dem hierseitigen Gutachten vom 24. Hornung lezthin auch
den aufBern, ihren Beruf auf formlichen Schaalrechten aus-
iibenden Mezgern die Concurrenz mit den Vieheigenthiimern
eroffnet wird, denn blo durch Vereinigung dieser beyden,
jede fiir sich nicht hinlinglichen Arten von Concurrenzen
kann ein geniigsames Gegengewicht gegen die Willkiihrlich-
keit der hiesigen Mezger gefunden und erzielt, eine dem
Sinn des Worts entsprechende Concurrenz stattfinden und
dem Publikum in seinen laut geduBerten Beschwerden die
gebiihrende Rechnung getragen werden, auf welche demnach
die Polizey CommiBion einmiithig und wiederholt antréigt.*
Sielegt Gewicht darauf, dassnuneinmal einesolche Konkurrenz
einsetze und erkldrt nochmals, dass sie dieselbe nicht fiir
immer einfiihren mochte, sondern einstweilen gemiiss Be-
schluss der Stadtverwaltung bloss fiir ein Jahr ,und allfallig
nach deBen VerfluB noch so lange durch Krlaubnif des
Fleischverkaufs fiir Vieheigenthiimer und auBere Mezger
zu dreymalen in jeder Woche . . . ., bis die Mezger in die
gehorigen Schranken der Billigkeit zuriikgetreten seyn wer-
den“ (4. April). Als Verkaufslokal schligt sie die ehemalige
Brotschaal im Chor der franzosischen Kirche vor, wo das
an den Markttagen nicht verkaufte Getreide eingestellt



wurde. Hs miissten darin einige unbedeutende Einrich-
tungen im Kostenvoranschlag von Fr. 500 getroffen werden.
Um die Einfuhr moglichst zu erleichtern, mochte sie weder
Lokal- noch Verkaufsgebiihren erheben und bloss authen-
tische Gesundheitsscheine und Zeugnisse iiber erlernten
Metzgerberuf und Schaalrechtsbesitz verlangen. Ueberdies
wiirde eine Inspektion des Fleisches vorgenommen und der
Verkauf unter Polizeiaufsicht stattfinden. Sie sieht nicht
ein, warum gegeniiber den Grofviehmetzgern die sich im
gleichen Fall befindenden Kleinmetzger begiinstigt werden
sollten. Sie will also die Konkurrenz auch auf das ,,Klein-
tleisch® ausdehnen; nur die Einfuhr von Bocks- und Ziegen-
fleisch mochte sie verboten sehen. Mit der Abfassung eines
Reglementsentwurfes mochte die Polizeikommission zu-
warten, bis sie, iiber die Vor- und Nachteile der eriéffneten
Konkurrenz belehrt, imstande sein werde, ein auf festen
Grundlagen beruhendes Reglement zur Genehmigung vorzu-
legen.

Am 19. April nahm die oberste Behorde von diesem Vor-
trag vorldufig Kenntnis; sie fand gut, ithn in Zirkulation zu
setzen und erst in einer spitern Sitzung Beschluss zu fassen.
(Gegen das vorgeschlagene Verkaufslokal wurden aber schon
jetzt so viele ,,wichtige Bemerkungen iiber deBen Unzwek-
méBigkeit wegen geringer Hohe und Mangel an Luftzug und
deBen Unschiklichkeit als BegribniBstéitte unserer Vor El-
tern und als anstoBend und gleichsam in dem nemlichen
Gebidiide der Kirche“ angebracht, dass die Polizeikommission
angewiesen wurde, ein anderes Lokal ausfindig zu machen.

Endlich reifte die Frucht. Am 21. Mai 1821, in der eigens
zur Behandlung des Vortrags der Polizeikommission einbe-
rufenen Sitzung der Stadtverwaltung, wurde ein endgiiltiger
Beschluss gefasst. Man ging sorgfiltig zu Werke. Die
ganze Materie wurde in 8 Fragen zerlegt und diese einzeln
beraten. Als Resultat der umstiindlichen Beratung und viel-
seitigen Diskussion kam folgender Beschluss zustande:

,Die Stadt Verwaltung von Bern, nachdem sie am 12.
Mirz dig Jahrs als Grundsaz festgestellt hat, zu Erzielung
billiger und mit dem jeweiligen Werth de8 Schlacht Viehes
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in hiesigem Canton im VerhéltniB stehender Fleisch-Preise
in der Hauptstadt die bisherige Begiinstigung der Mezger
in der alten und neiien Schaal zum ausschlieBlichen Fleisch-
Verkauf zu suspendieren und auf limitierte Zeit den Weg
der Conkurrenz fiir den Verkauf dieses nothwendigen
Lebensmittels zu eroffnen, — hat auf angehorten Vortrag
ihrer Polizey CommigBion in Entwiklung und Anwendung
dieses Grundsazes zwekmiBig erachtet, kraft der ihr zu-
stehenden Polizey Competenz zu beschlieBen und zu ver-
ordnen was folget:

§ 1.

Allen Vieh-Eigenthiimmeren im Canton Bern ist wihrend
der Probezeit eines Jahres vom Tag der Publikation an ge-
stattet, groBes und kleines Mast-Vieh in der Stadt Bern
unter polizeylicher Aufsicht schlachten und um beliebigen
Preis verkauffen zu laBen.

§ 2.

Hierzu soll in der obern Schaal der erforderliche Plaz
angewiesen und die nothige Veranstaltung getroffen werden,
um jedem Vieh Eigenthiimmer, welcher von dieser Bewilli-
gung Gebrauch machen will, solches auf jede mogliche Weise,
gegen eine angemefene Gebiihr zu erleichtern.

§ 3.

a) Jeder in Bern angeseBenen Haushaltung ist vom Tag der
Publikation an einstweilen wihrend drey Monaten ge-
stattet, zu ihrem eigenen Gebrauch Fleisch von grofiem
und kleinem Vieh bey jedem conceBionierten Mezger
im Amt Bern zu bestellen und mit Bescheinigung dieser
Bestellung offen einbringen zu laBen.

b) Der Zeitpunkt, wo diese Bewilligung aufhort, soll vier-
zehn Tage vorher offentlich angezeigt werden.

¢) Zu Verhiitung von allfdlligen MiBbriuchen dieser Ver-
giinstigung sollen die nothigen polizeylichen Vorsorgen
getroffen werden.
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§4.

Da es die Bestimmung der obern Schaal ist, eine fiir das
Publikum vortheilhafte Conkurrenz zu bewirken, und die
einstweilige Offenhaltung derselben einzig in dieser Absicht
am 27. July 1820 erkennt worden ist, so sind die Akordweise
angestellten Mezgermeister kriftig aufzufordern, ihre Waare
nichtt bloB 14 Kreiizer unter der Taxe der alten burgerlichen
Schaal — was auch in dem Sinn der daherigen Obrigkeit-
lichen Vorschrift keineswegs das Minimum ihres Preises
seyn sollte — sondern niedriger und in einem billigen Ver-
héltniB zu denen jeweiligen Vieh-Preisen zu taxieren. Soll-
ten sie sich deBen weigern, so sind ihnen ihre Akorde auf-
zukiinden und mittlerweile die gegenwirtig leerstehenden
Bénke an diejenigen Mezger zu verleihen, welche dieselben
unter diesem Beding iibernehmen wollen.

§ 5.

Die Polizey CommiBion ist mit der Exekution dieses Be-
schluBes beauftragt; sie wird deBen substanzlicher Inhalt,
so weit solcher sich dazu eignet, mit denen dazu diemnlichen
gutfindenden Polizey Verordnungen nach deren Genehmi-
gung von der Stadt Verwaltung beforderlich publizieren und
innert 3 Monaten iiber den Erfolg derselben ihren Rapport
erstatten, da dann im Fall solcher dem beabsichtigten Zwek
nicht entsprechen wiirde, die Stadt Verwaltung fernere aus-
gedehntere Verfiigungen treffen wird.

Geben in Bern den 21. May 1821.

Der Beschluss ging noch am nédmlichen Tag an die Polizei-
kommission mit einem Begleitschreiben, worin die Stadtver-
waltung ihre leitenden Ansichten und Motive entwickelt, da-
mit jene besser imstande sei, das weitere zu verfiigen. Die
Stadtverwaltung glaubt mit dem auf alle Giiterbesitzer und
Vieheigentiimer ausgedehnten § 1 denselben eine Vergiinsti-
gung gestattet zu haben, welche in der obrigkeitlichen Ver-
ordnung vom April 1811 nicht enthalten sei; nach ihrem
Dafiirhalten sei diese Bewilligung zugleich das natiirlichste
und billigste Mittel, allzuhohe, willkiirliche Fleischpreise zu
allen Zeiten auf ein richtiges Verhiltnis zu den Viehpreisen
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zuriickzufiihren. Die Wirksamkeit dieses Gegenmittels
werde aber in erster Linie davon abhingen, ob die Polizei-
behorde denjenigen, die davon Gebrauch machen wollen, dies
durch zweckmiissige Einrichtungen erleichtere. Als Lokal zu
diesem Fleischverkauf sei keines passender als das obere
Schaalgebidude. ,,DaBelbe ist A° 1789 eben in der Absicht,
eine fiir das Publikum vorteilhafte Conkurrenz einzufiihren,
errichtet worden. Nun ist offenbar, daB dieser Zwek so viel
als vereitelt, daB die neiie Schaal wenig anders als ein Fi-
nanz Gegenstand fiir die Polizey Casse ist, und daB einige
Mezger vom Lande auf Unkosten des burgerlichen Mezger-
handwerks nahmhaften Vortheil dabey gefunden haben. Die
Stadt Verwaltung will daher dieses EtabliBement auf seine
urspriingliche Bestimmung zuriickgebracht wiBen und Sie,
Hochgeehrte Herren, auf das bestimmteste ersuchen, ohne
Riiksichtnahme auf das IntereBe der gegenwértigen Inn-
haber von Fleischbiinken daselbst, iiber das ganze Gebdude
einzig und allein in dem Sinn der §§ 2 und 4 des Beschlufles
zu disponieren. So lange ein auffallendes MifBverhéltnif
zwischen der Fleischtaxe in der burgerlichen Schaal und
den Vieh Preisen herrscht, werden Sie, Hochgeehrte Herren,
es in Threr Gewalt haben, durch zwekméBige Benuzungs Ge-
dinge des obern Schaal Gebdudes bedeutend auf diese Taxe
einzuwirken, und Sie konnen dadurch die meisten Schwierig-
kieiten heben, die sich nach Jhrer Ansicht dieser Benuzung
entgegenstellen. In ihrem Befinden vom 4. April hatte die
Polizeikommission aus verschiedenen Griinden einen Raum
im Chor der franzosischen Kirche vorgeschlagen. Sie hatte
gefunden, weder die alte noch die neue Schaal konnten dafiir
in Betracht fallen, da die beabsichtigte Konkurrenz so gut
wie verhindert wiirde, wenn das Publikum gezwungen
wire, unter den Augen derjenigen Metzger einzukaufen, bei
denen es bisher seinen Bedarf gedeckt und auf die es bei
Aufhebung der Konkurrenz wieder angewiesen wiire. Zudem
sei die neue Schaal entlegen und habe einen unangenehmen
Zugang, der besonders durch das schlimme Betragen der in
der nahen Kaserne einquartierten holldindischen Rekruten
fiir ehrbare Médgde widerlich sei. Diesen Einwand entkriftet
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die Stadtverwaltung mit dem Hinweis darauf, dass es den
besetzten Fleischbinken in dieser Schaal bisher nicht an Ab-
satz gefehlt habe; er werde noch weniger fehlen, wenn erst
eine grofere Differenz als nur 14 Kreuzer zwischen den
dortigen Preisen und denen in der burgerlichen Schaal Platz
greife. — Trotz der von der Polizeikommission angefiihrten
erheblichen Motive kann sich die Stadtverwaltung nicht
dazu entschliessen, einen wuneingeschriinkten offentlichen
Fleischverkauf von Aeussern zu gestatten; sie glaubt den
ndmlichen Hrfolg mit der in § 3 enthaltenen Vergiinstigung
zu erreichen.

Noch einmal versuchte die Polizeikommission, die Kon-
kurrenz im Fleischverkauf moglichst wirksam zu gestalten,
indem sie in ihrem am 30. Mai vorgelegten Publikationsent-
wurf, auf die Schaalordnung von 1786 zuriickgreifend, die
KErlaubnis zur Fleischbestellung auf séimtliche dussern Metz-
ger, nicht bloss auf diejenigen des Amtes Bern, ausdehnen
wollte. Allein die Stadtverwaltung ging nicht darauf ein;
sie wies alle Abweichungen von ihrem Beschluss vom 21. Mai
ab und ersuchte um eine neue Redaktion. Diese erfolgte am
15. Juni, worauf am 21. die Genehmigung seitens der Stadt-
verwaltung ausgesprochen wurde. Gleichen Tags wurde die
Publikation Thr Gnaden Herrn Amtsschultheis von Watten-
wil als Oberamtmann von Bern zur Sanktion zugestellt und
dem Justiz- und Polizeirat, der nochmals den Wunsch aus-
gesprochen hatte, man mochte die ,,Arbeiten wegen einer
neuen Bestimmungsart der Fleischtaxe® befordern, der Ab-
schluss dieser Arbeiten gemeldet. Sobald die Publikation
sanktioniert und gedruckt sei, werde man ihm einige Exem-
plare zustellen.

Natiirlich hatten sich auch die Metzger der neuen Schaal
iiber die Verfiigungen der Stadtverwaltung beschwert und
verlangt, es mochte bei der bisherigen Uebung im Fleisch-
verkauf verbleiben. Aber ihrer Bittschrift vom 8. Juni
wurde keine Folge gegeben; sie wurde bloss zur Kenntnis-
nahme und eventuellen Berichterstattung an die Polizei-
kommission gewiesen. Auf die am 1. Juli erfolgte Sanktion
der Publikation wurde diese nun gedruckt, 6ffentlich ange-
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schlagen und in allen Héusern der Stadt und des Stadtbezirks
ausgeteilt. '

Durch diese Verordnung wurde also ,,zur Erzielung billi-
ger und mit dem jeweiligen Werth des Schlachtviehes in
hiesigem Canton im Verhdltnil3 stehender Fleischpreise in
der Hauptstadt die bisherige Beginstigung der Metzger in
der alten und mneuen Schaal zum ausschlieBlichen Fleichver-
kauf suspendiert, und auf limitierte Zeit der Weg der Con-
kurrenz fiir den Verkauf dieses so nothwendigen Lebens-
mittels eroffnet.“ Die Konkurrenz soll eine doppelte sein,
indem einmal Landwirte im ganzen Kanton das Recht er-
halten, ihr Vieh in der Stadt schlachten und das Fleisch da-
von verkaufen zu konnen, und andrerseits die stédtische Be-
volkerung Erlaubnis bekommt, bei Metzgern des Amtes
Bern ihren Bedarf zu decken. In den Ziff. 1 und 6 der
Publikation wird dies niher ausgefiihrt; die iibrigen
Paragraphen befassen sich mit den notwendigen polizei-
lichen Bestimmungen.

Ziffer 1 lautet: ,Allen Giiterbesitzern, Lehenmdnnerv
und Kiihern im Canton Bern ist wihrend der Probezeil eines
Jahres von heute an gestattet, grolles und kleines Mastvieh,
als Ochsen, Wucherstiere, Kiihe und Kdilber, so wie auch
Schaafe in der Stadt Bern wunter polizeylicher Aufsicht
schlachten, und um beliebigen Preis in gesetzlicher Gewicht
verkaufen zu laBen. Jedoch soll jedes Pfund solchen Flei~
sches wenigstens einen Kreutzer minder als in der alten
Schaal Fkosten. Zum Schlachten und zum Verkauf des
Fleisches wird in der obern Schaal der erforderliche Platz
eingerdumt, und zur Einstellung des Viehs die dortige Stal-
lung eingerdumt. Die Polizeikommission wird einen eige-
nen Metzger bestellen, dem allein obliegen soll, das Grof-
und Kleinvieh der Partikularen zu schlachten; der Fleisch-
verkauf kann sowohl durch denselben als durch die Eigen-
tiimer selbst erfolgen. Hs folgen dann Bestimmungen iiber
Schlacht-, Verkaufs- und Fleischschaugebiihren und iiber
gesundes, krankes oder bloss fehlerhaftes Vieh.

Ziffer 6 hat folgenden Wortlaut: ,Jeder in Bern ange-
seBenen Haushaltung ist vom Tag dieser Publikation an auf
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etne Probezeit von drey Monaten gestattet, zu ihrem eigenen
Gebrauche Fleisch von grollem wund kleinem Mastvieh bey
conzeldionierten Metzgern im Oberamt Bern zu bestellen, und
mit Bescheinigung dieser Bestellung offen einbringen zu
lalZen. :

Der Zeitpunkt, wo diese Bewilligung aufhort, soll 14 Tage
vorher offentlich angezeigt werden. Zur Verhiitung von
Missbriduchen muss jede solche Bestellung die Bestimmung
enthalten, durch welchen Metzger und wie viele Pfund
Fleisch jedesmal eingebracht werden soll. Wiirde die Be-
stellung ununterbrochen giiltig sein sollen, so muss derselben
die Dauer, und wie oft und wann alle Wochen die Fleisch-
einbringung stattzufinden habe, beigefiigt sein. Jede solche
Bescheinigung muss vor der Uebergabe an den Metzger der
Stadtpolizeidirektion zum Visum zugestellt und bei jeder
Fleischeinbringung dem Torinspektor vorgewiesen werden.
Widerhandlungen werden mit Konfiskation des Fleisches
und einer Busse von F'r. 4 geahndet.

Durch diese Verfiigungen glaubten die Behorden einen
hinreichenden Druck auf die Metzgerschaft der Stadt aus-
iiben zu konnen, um das seit langem erstrebte Ziel zu er-
reichen. Wiren die Antrige der Polizeikommission durch-
gedrungen, so wire die Konkurrenz viel wirksamer gewor-
den. Wir haben diese Kommission ausfiihrlich zum Wort
kommen lassen, um zu zeigen, wie sie iiber die Fragen
dachte; sie hat in ihrem Vorschlag einer ganz freien Kon-
kurrenz zwischen den Metzgern vom Lande und denen in
der Stadt einen Grundsatz verfochten, der erst viel spiter
zum Durchbruch kam.

Und nun der Erfolg der Massnahmen. Dariiber berichtet
die Polizeikommission am 8. September pflichtgemiiss an die
Stadtverwaltung, ,,daB sich bis jetzt kein giinstiges Resultat
ergeben hat, indem einerseits weder nach Mitgab des § 1
Vieh in der neuen Schaal von Giiterbesitzern, Lehenméinnern
und Kiihern geschlachtet, noch Fleisch von Partikularen bey
conzeBionierten Mezgern des Amts Bern bestellt worden,
anderseits dann die hiesigen Mezger den Fleischpreis nicht
heruntergesezt haben.“ Die Viehpreise waren unterdessen
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etwas angestiegen. Die Polizeikommission erwartet aber, bei
dem periodisch im Spétherbst und Winter erfolgenden Sin-
ken; derselben werde die Verordnung ihre Wirkung doch
wenigstens zum Teil erreichen, jedenfalls werde ihre Wirk-
samkeit erst nach Verfluss des Winters richtig beurteilt wer-
den konnen. Deshalb beantragt sie, es mochte auch die auf
3 Monate Probezeit bewilligte Fleischbestellung bei konzes-
sionierten Metzgern des Amtes Bern bis zum Ablauf des
Probejahres verldngert werden. Diesem Antrag entsprach
die Stadtverwaltung am 13. September.

Als von Luzern aus die hiesigen Verordnungen iiber den
Fleischverkauf verlangt wurden, begleitete sie die Stadtver-
waltung unterm 15. Januar 1822 mit einem Schreiben, worin
sie sagt, die Erlaubnis fiir die Vieheigentiimer, in der Stadt
schlachten und Fleisch verkaufen zu lassen, sei bis dahin
wenig beniitzt worden, da sich infolge des seitherigen Stei-
gens der Viehpreise das Interesse der Landwirte, das hiesige
Schlacht- und Verkaufsrecht zu beniitzen, vermindert habe.
Immerhin werde der Zweck dieses Rechtes in Verbindung
mit der in Ziff. 6 der Publikation enthaltenen Erlaubnis
zur Fleischeinbringung grossenteils erreicht, ,,weil durch
diese Verfiigung der unverhiltniBmiBigen Erhohung der
Fleischpreise mit Vermeidung der Inkonveniente -einer
Fleischtaxe dennoch indirekt Schranken gesezt wird.*

Kurz vor Ablauf des Probejahres, am 2. Mai 1822, er-
stattet die Polizeikommission wieder Bericht. Sie schreibt:
,,Mit dem 15. Brachmonat nichskiinftig erreicht der Zeit-
raum sein Ende, wihrend welchem zufolg Wohldero Be-
schluBes vom 21. May und Genehmigung daheriger Publika-
tion vom 15. Juny vorigen Jahres einerseits das Schlachten
von Mastvieh und Schaafen den sédmtlichen Giiterbesizern,
Lehenleuten und Iiihern auf ein Jahr in der obern Schaal
gestattet, und auch jeder hiesigen Haushaltung zufolg seither
ertheilter Verldngerung fiir gleiche Zeit die Bestellung von
Fleisch bey conzeBionierten Mezgern des Oberamts Bern be-
willigt wurde.

Vor allem aus, und ehe die Polizey Commission auf eine
Verfiigung antrigt, will sie Euer Wohlgebohren von dem
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Resultat dieser auf Einfiihrung einer Concurrenz zu Erhal-
tung billiger Fleischpreise dienenden Maafiregel Kenntnif
geben. |

1. Von Giiterbesizern, Lehenminnern und Kiihern wur-
den in dieser ganzen Zeit bloB 2 Wucherstiere und 3 Kiihe
geschlachtet. Dieser so unbedeutende Gebrauch einer ihnen
ertheilten Begiinstigung scheint hauptsichlich aus der Un-
sicherheit des Absazes hergeleitet werden zu miilen, deren
Grund man in den im hierseitigen Gutachten vom 4. April
vorigen Jahrs entwikelten Ansichten iiber die erste Frage
daselbst zu finden glaubt, auf welche man sich hierseits zu
Vermeidung unnothiger Wiederholung beruft. Diese Un-
sicherheit wurde auch dadurch vermehrt, dag einigemal das
Fleisch der geschlachteten Waare nur zum Theil verkauft
werden konnte, daher der Verkiduffer einen nicht unbedeu-
tenden Schaden erlitt, was dann natiirlicher Weise auf andere
Viehbesizer, die ihre Waare und ihr Geld nebst bedeutendem
Zeitverlust keinem so ungewiBien Gewinn anvertrauen woll-
ten, nachtheilig wirkte. Zudem kennt auch ein Vieh Kigen-
thiimer das Schlachtvieh nicht so gut als ein gelernter
Mezger, der immer damit umgegangen ist und die fette und
wohlabtrigliche Waare mit Sicherheit zu unterscheiden
weiB, daher es denn auch kam, daB mehrere Vieheigenthiimer
sich in ihrer Erwartung iiber den Ertrag ihrer geschlachteten
Waare betrogen fanden und von fernern Versuchen dieser
Art abgeschrekt, auch wohl andern von einem #hnlichen
Vorhaben abriethen.

2. Von den hiesigen Haushaltungen hingegen ist die den-
selben erwiesene Begiinstigung, wenn schon noch nicht in
bedeutendem MaBe, doch wenigstens so benuzt worden, daB
man sich von dieser Concurrenz MaaBregel allméihlich ein
giinstiges Resultat versprechen darf, da bis dato 59 Haushal-
tungen ihr Fleisch von conzeBionierten Mezgern des Ober-
amts Bern einbringen laSen, die daBelbe zu 5, 514 und 6
Kreuzer das Rindfleisch, und zu 4,5 und 6 Kreuzer das Kalb-
und Schaaffleisch portofrey hieher in die Hiuser liefern.

Da blof im Aprill 19 Haushaltungen solche Bestellungen
gemacht haben, und aller Vermuthung nach immer mehr
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solche statt finden werden, zumal diese Begiinstigung erst
jezt bekannt zu werden und hinlénglichen Glauben zu deren
Benuzung zu erwerben scheint, so glaubt die Polizey Com-
mission, Kuer Wohlgebohren anrathen zu sollen, den ganzen
Inhalt der Publikation vom 15. und 21. Juny und 1. July
vorigen Jahrs zur Bestidtigung fiir ein Jahr empfehlen zu
sollen, wenn schon der erste Artikel dem beabsichtigten
Zwek keineswegs entsprochen hat, da man dann hoffen kann,
nach einer Probezeit von 2 Jahren iiber fernere MaaBnahmen
zu Erhaltung billiger Fleischpreise durch die Erfahrung
beBer belehrt zu seyn.«

Daraufhin wurde am 23. Mai die ganze Verordnung bis
zum 15. Juni 1823 weiter in Kraft erklirt und der Polizei-
kommission die Sorge um gehirige Publikation im Wochen-
blatt iibertragen. Mit der Mitteilung dieser Verfiigung
wurde sie zugleich beauftragt, entweder die in § 4 des Be-
schlusses vom 21. Mai 1821 enthaltene Weisung betreffs
Taxation des Fleisches in der obern Schaal endlich zu voll-
ziehen, oder ihren Bericht zu der Petition der dortigen Metz-
ger vom 8. Juni 1821 vorzulegen.

Die Polizeikommision beschloss aber, ,,fiir jezt mit Tref-
fung einiger MaaBregeln innezuhalten und abzuwarten,
welche Wirkung sowohl die dem neii eintretenden Mezger
Liithi gemachte Beding zu Herabsezung des Fleischpreises
zu 1 Kreuzer unter demjenigen der alten Schaal, als die von
einem andern Mezger der neuen Schaal bereits beobachtete
gleiche Preis Erniedrigung bey den iibrigen Mezgern her-
vorbringen werde.

Nun setzten sich die Metzger der obern Schaal zur Wehr.
Sie behaupteten, sie wiirden ein Opfer der Konkurrenz und
bei deren Fortdauer ruiniert. Das veranlasste die Polizei-
kommission kurz vor Ablauf des Jahres, etwas niher auf
diese Behauptungen einzutreten, indem sie am 21. Mai 1823
iitber die Resultate der eroffneten Konkurrenz folgenden Be-
richt erstattete:

,Von der Erlaubnif fiir die Viehbesizer zum Schlachten
deBelben und Verkauf des Fleisches in der mneuen Schaal



— 109 —

ward bloB Anfangs fiir ein paar Stiike, seit langem aber gar
kein Gebrauch gemacht.

Hingegen benuzen gegenwirtig 32 Haushaltungen die
Freyheit des Bestellens von Fleisch bey Mezgern im Amt
Bern, und brauchen wochentlich 443 Pfund Rindfleisch und
524 Pfund Kalb- und Schaaffleisch.

Nach dieser Uebersicht ist es leicht, den Werth der in
der Vorstellung der Mezger enthaltenen Klagen griindlich
zu beurtheilen, wenn sie behaupten, daB sie dadurch auBer
allem Verhéltni3 benachtheiligt, dem allgemeinen BeBten ge-
opfert und géinzlich zu Boden gedriickt werden, im Fall diese
Concurrenz noch ferner bestehen sollte. Nicht richtiger ist
ihr Vorgeben, daB die Landmezger in den theurern oder
schlimmern Jahrszeiten zu Hause bleiben, indem aus hier-
seitiger Controlle bewiesen werden kann, dag die Bestel-
lungen wihrend dem ganzen Jahr statt haben. Die Fleisch-
einschwirzungen dann sind gewiB so unbedeutend, daB deren
Anfithrung in der Vorstellung der Mezger fiiglich hiitte
unterbleiben konnen. Uebrigens werden solche sowohl mit
Buge als Confiscation des Fleisches bestraft. Wenn nun
obiges Quantum bestellten Fleisches um so weniger zu sol-
chen Klagen berechtigen kann, als man keinen Zweifel haben
soll, daB nicht ein bedeutender Theil deBelben der alten
Schaal entzogen ist, und solches demnach auf den wochent-
lichen Verbrauch des ganzen Publikums keinen grofien Ein-
fluB hat, wenn dann auch in Betrachtung zu ziehen ist, daB
selbst vor der Revolution, wo die Ausiibung der Beriife
unter viel schérfern Zunftvorchriften und Ordnungen statt
hatte, der Burgerschaft gestattet war, das Fleisch zu ihrem
Hausgebrauch bey auBern Mezgern, und also nicht blo8 bey
denen des Amts Bern abholen zu laBen, so glaubt die Polizey
Commission, es seye gegenwirtig nicht der Fall, dem An-
suchen der Mezger zu entsprechen.

Die Stadtverwaltung fand denn auch die Beschwerden
der Metzgermeister der obern Schaal nicht bloss unbegriin-
det, sondern auch unbefugt. Sie liess sie durch die Polizei-
kommission daran erinnern, dass sie ihr Gewerbe in jener
Schaal bloss akkordweise unter den von der Stadtbehorde
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vorgeschriebenen Bedingungen ausiibten und nach Gutfinden
aus der Pachtung treten kénnten. Die nun 2 Jahre lang
in Kraft gewesene Verordnung iiber den Fleischverkauf
wurde unterm 12. Juni 1823 in ihren sémtlichen Disposi-
tiven mit unbeschrinkter Dauer erneuert.

Wir wollen noch daran erinnern, dass infolge neuer Be-
schwerden iiber zu hohe Fleischpreise die Polizeikommission
am 9. Dezember 1824 eine bedeutende Krweiterung der Kon-
kurrenz beantragte, indem sie u. a. vorschlug, den #Hussern
Mezgern die Bewilligung zu erteilen, wihrend des Winters
griines Fleisch zu wenigstens 1 Kreuzer unter den Preisen
der alten Schaal auf den Markt zu bringen. Die Stadtver-
waltung trat aber nicht darauf ein.

Damit sind wir im allgemeinen iiber die Bedingungen
unterrichtet, unter denen wihrend der Restaurationsperiode
der Fleischverkauf in der Stadt Bern vor sich ging. Es wire
aber unrichtig, zu glauben, durch die in der Verfassung vom
6. Juli 1831 ausgesprochene Gewerbefreiheit seien diese Be-
dingungen nun plotlich geiindert worden. Die Verordnung
vom 15. Juni 1821 blieb noch jahrelang in Kraft. Wir haben
gesehen, dass ihr Einfluss ein unbedeutender war, wenn
auch die Erlaubnis zur Fleischbestellung nach wund nach
mehr beniitzt werden mochte. Die Bevolkerung blieb noch
lingere Zeit hauptsichlich auf die beiden Schaalen angewie-
sen. Am 23. Juli 1838 wurde dem Metzger Samuel Chautems
auf 2 fernere Jahre erlaubt, in dem Hause schwarz Quartier
Nr. 5 (heutige Mattenenge) in der obern Schaal geschlach-
tetes Fleisch zu verkaufen, nachdem er die Bewilligung dazu
schon das Jahr vorher erwirkt hatte. Das war der erste
Fleischladen in Bern.

Quellen: Manuale der Handels- und Gewerbskommission, der Polizeikommission,
der Stadtverwaltung;

Akten der Stadtverwaltung 1809—1826; Gesetze uud Dekrete Band 4;
Publikation vom 15. Juni 1821. -



	Behörden und Metzgerschaft in Bern vor 100 Jahren

